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am 5. März 2010 in Berlin

Tagungsort: Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstr. 15, 10785 Berlin

Bereits zum 3. Mal veranstaltet die 
Hoerner Bank AG aus Heilbronn den 
Nachlasspflegschaftstag. Seit 2008 ist der 
Bund Deutscher Rechtspfleger Koopera­
tionspartner der Hoerner Bank AG. Für 
die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
in der Bundesrepublik hat dies insbeson­
dere den Vorteil, dass sie zu stark 
ermäßigten Konditionen an dieser Fortbil­
dungsveranstaltung teilnehmen können. 

Wer die Veranstaltung im letzten Jahr 
in Hamburg besucht hat, der weiß, dass 
es sich hierbei um keine Werbe- oder 
Verkaufsveranstaltung  handelt, sondern  
dass der Nachlasspflegschaftstag als seriö­
ses und professionelles Forum für den 
Erfahrungsaustausch der Nachlasspfleger 
und Nachlassgerichte dient und der 
fachliche Dialog mit den Kolleginnen und 
Kollegen gefördert werden soll. Ferner soll 
die Möglichkeit gegeben werden, recht- 
liche Probleme einmal aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten.

Als Kooperationspartner der Hoerner Bank 
freuen wir uns daher, dass unseren Mitglie­
dern diese Fortbildungsveranstaltung zu 
einem Sonderpreis i. H. v. nur 89,–  € 
angeboten werden kann. Mit der Landes­
vertretung Baden-Württemberg, die im 
Botschaftsviertel am Berliner Tiergarten 
liegt, haben wir darüberhinaus einen zen­

12.30 Uhr – Mittagessen

14.00 Uhr
Referat zum Thema: „Nachlasssicherung 
im Ausland – Pflicht oder nicht?“ von 
Dr. Ludwig Kroiß, Dir. AG Traunstein u. 
Lehrbeauftragter an der Universität Passau

15.00 Uhr – Kaffepause

15.30 Uhr
Referat zum Thema: „Nachlassverwaltung 
– Sonderform der Nachlasspflegschaft“ 
von Wolfgang Häberle, RA und Fachanwalt 
für Erbrecht

16.30 Uhr
Referat zum Thema: „Das gerichtliche 
Verteilungsverfahren“ von Dr. Jörg Mayer, 
Notar und Kommentator des MüKo zum 
BGB

17.15 Uhr
Referat zum Thema: „Erbrecht und Wie
dervereinigung – Heute noch ein Thema?“ 
von Dipl.-Rpfl. (FH) Horst Bestelmeyer, 
Gutachter

19.00 Uhr 
Abendveranstaltung / Diskussionsforum 
in der Weinstube der Landesvertretung 
Baden-Württemberg

Tagungsleiter: Dipl.-Rpfl. (FH) Thomas 
Lauk

„Kontakt über: Hoerner Bank AG, 
Oststr. 77, 74072 Heilbronn, 
Tel. 07131 / 93 22 105 oder 
info@hoernerbank.de“

tralen und interessanten Tagungsort, der 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu 
erreichen ist.

Die Flyer mit den Anmeldekarten gehen 
Ende Dezember / Anfang Januar an die 
Nachlassgerichte. 

Folgender Tagungsablauf ist geplant:

9.30 Uhr
Begrüßung durch Ralf Hirschfeld, Vor-
standsvorsitzender der Hoerner Bank AG

Grußwort von Rechtsanwalt Thomas 
Strobl, MdB und Generalsekretär der 
CDU Baden-Württemberg

Grußwort Bund Deutscher Rechtspfleger

10.00 Uhr
Referat zum Thema: „Die Immobilie im 
Nachlass“ von Walter Krug, Vors. Richter 
am LG i. R.

11.00 Uhr – Kaffepause

11.30 Uhr
Referat zum Thema: „Nachlasspflegschaft 
und Nachlassinsolvenz“ von RA Dr. Her­
bert Göhlich, ehem. Dozent an der FH 
für öffentliche Verwaltung, Hamburg
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Insolvenzrecht
Der BDR zum Vorschlag einer Ergänzung von § 130 InsO

Der BDR zum Vorschlag einer Ergänzung 
von § 130 InsO

Das Bundesministerium der Justiz hat 
dem Bund Deutscher Rechtspfleger Ge­
legenheit zur Stellungnahme zu einem 
Vorschlag gegeben, durch den dem § 130 
der Insolvenzordnung ein neuer Absatz 4 
angefügt werden soll.

Anlass für den Vorschlag ist die Frage, ob 
der Insolvenzverwalter verspätete Lohn-
zahlungen des Arbeitgebers, die wegen des 
seit Fälligkeit verstrichenen Zeitablaufs 
nicht mehr zu den Bargeschäften (§ 142 
InsO) gehören, anfechten kann (§ 130 
InsO). Der BGH hat die Anforderungen 
an die Kenntnis der Arbeitnehmer von 
der  Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitge- 
bers erheblich angehoben. Der Überblick 

eines Arbeitnehmers, insbesondere wenn 
er weder in der Finanzbuchhaltung einge­
setzt ist noch Leitungsaufgaben im kauf- 
männischen Bereich wahrnehme, sei in 
der Regel begrenzt; ihm fehle der erfor­
derliche Gesamtüberblick über die Liqui­
ditäts- oder Zahlungslage des Arbeitge­
bers. Da es gleichwohl in der Praxis ge­
legentlich zu Schwierigkeiten bei der 
Beurteilung der Kenntnis der Arbeitgeber 
von der Zahlungsunfähigkeit kommt, soll 
die Rechtsprechung des BGH nunmehr 
gesetzlich nachgezeichnet werden. Eine An- 
fechtung soll danach die positive Kennt- 
nis des Arbeitnehmers von der Zahlungs­
unfähigkeit oder dem Insolvenzeröff­
nungsantrag des Arbeitgebers voraussetzen.

Der BDR ist zwar der Ansicht, dass die 
Mehrzahl der Arbeitnehmer nach den vom 

Bundesgerichtshof geforderten strengen 
Voraussetzungen wohl nicht mit einer 
Anfechtung rechnen muss, da auch der 
Insolvenzverwalter nur solche Rechtshand­
lungen vornehmen und Prozesse führen 
wird, die wirtschaftlich vertretbar sind 
und Erfolg versprechen. Gleichwohl stellt 
der Entwurf des § 130 Abs. 4 InsO ein 
Erschwernis für Anfechtungsklagen dar 
und dient so letztlich dem Schutz der 
Arbeitnehmer, die in den Zeiten der Krise 
ihrer Arbeit weiter nachgehen und durch 
ihre Arbeitsleistung Betriebsfortführungen 
erst ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund begrüßt der BDR 
die vorgeschlagene Regelung, obwohl sie 
aller Voraussicht nach keine große prak­
tische Bedeutung erlangen wird.

Überarbeitung der Kostenordnung im Rahmen eines Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes II; 

Bereich der Notarkosten

Der Bund Deutscher Rechtspfleger dankt 
für die Möglichkeit, sich an der geplanten 
Überarbeitung der Kostenordnung im 
Rahmen eines Kostenrechtsmodernisie­
rungsgesetzes II beteiligen zu dürfen. Eine 
Beteiligung an der Überarbeitung des 
Bereichs Notarkosten wird unsererseits 
allerdings nur insoweit erfolgen, als auch 
die Gerichtskosten hiervon betroffen sind.

Der Vorschlag der Expertenkommission 
für den Bereich der Notarkosten vom 
10.02.2009 ist aus unserer Sicht grund­
sätzlich geeignet, eine neue Kostenordnung 
darauf aufzubauen. Zu begrüßen ist der 
Ansatz, die Kostenordnung nach dem 
Vorbild der bereits reformierten Kosten­
gesetze (zum Beispiel das Rechtsanwalts­
vergütungsgesetz) umzugestalten, was eine 
Einordnung der allgemeinen Regelungen 
in einen Paragrafenteil und der konkreten 
Kostentatbestände in ein tabellarisches 
Kostenverzeichnis zur Folge hat.

Aus unserer Sicht sind im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger die folgenden 

Ansätze der Reform besonders zu erwäh­
nen, hieran sollte in einem späteren 
Gesetzgebungsverfahren unter allen Um­
ständen festgehalten werden:

–  die einmalige Erhebung der Gebühren 
(§ 45 KostO-E),

–  die abschließende Regelung der ge­
bührenpflichtigen Tätigkeiten der Notare 
unter Wegfall eines Auffangtatbestandes 
(§ 147 Abs. 2 KostO, dieses wird die 
Transparenz der Notarkostenrechnungen 
erhöhen) und

–  die Reduzierung der Höchstgebühr für 
eine öffentliche Beglaubigung (Kostenver­
zeichnis Nr. 25100 KostO-E, die jetzige 
Höchstgebühr ist in den meisten Fällen, 
denen ein hoher Geschäftswert zugrunde 
liegt, unangemessen hoch).

Zu den gemeinsamen Vorschriften für 
Gerichte und Notare (Kapitel 1 des Ent- 
wurfs der Kostenordnung) kann zurzeit 
keine detaillierte Stellungnahme abge­

geben werden, hier wird die Vorlage 
eines vollständigen Diskussions- oder 
Referentenentwurfs einer Kostenordnung 
abzuwarten sein. Insbesondere die Ab­
hängigmachung der gerichtlichen Tätigkeit 
von der Zahlung eines Vorschusses wird 
im Kapitel 2 in Erweiterung der §§ 7 und 
8 KostO-E geregelt werden müssen (vgl. 
§ 38 KostO-E), aber auch der Verweis im 
§ 31 KostO-E auf die notariellen Wert­
vorschriften im Kapitel 3 kann erst dann in 
seiner Reichweite beurteilt werden, wenn 
das Kapitel 2 im Entwurf vorliegt.

Im Weiteren bedarf der Verweis in der 
Vorbemerkung 1 des Kostenverzeichnisses 
möglicherweise weiterer Überlegungen, da 
durch die generelle Erhebung der Beur­
kundungsgebühr nach dem Teil 2 des 
Kostenverzeichnisses die darin festgelegte 
Mindestgebühr ebenfalls für die Gerichts­
kosten Gültigkeit besitzt.

Kosten
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Sehr geehrte Damen und Herren,

am 20. Mai 2009 hat der Lenkungsaus­
schuss dem Endgutachten der Studie 
Pebb§y Fortschreibung 2008 zugestimmt. 

Die nunmehr abgeschlossene Nacherhe­
bung stellt den einzelnen Bundesländern 
eine an die neuen Gegebenheiten ange­
passte, empirisch gesicherte Datenbasis 
zur Verfügung, auf deren Grundlage sie 
ihren Personalbedarf in Verbindung mit 
den Ergebnissen der bereits vorliegenden 
Projekte Pebb§y I, Pebb§y II und Pebb§y 
Fach im Bereich der Gerichte und Staats­
anwaltschaften ermitteln können.

Das System der Personalbedarfsberech­
nung Pebb§y basiert auf einer mathe­
matisch-analytischen Grundlage und ist 
wissenschaftlich fundiert. Dieses hat un­
ter anderem auch der Justizminister des 
Landes Baden-Württemberg, Prof. Dr. 
Ulrich Goll in seinem Geleitwort zu dem 
Gutachten Pebb§y I herausgestellt.

Eine rein mathematisch-analytische Vor­
gehensweise, wie sie aller bisher durchge­
führten Datenerhebungen zugrunde liegt, 
vernachlässigt aber zwingend qualitative 
Aspekte im Bereich der Richterinnen und 
Richter sowie der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger, da die Qualität von unab­
hängigen Entscheidungen nicht objektiv 
messbar ist. Aufgrund des chronischen 
Personalmangels im Bereich der Justiz der 
Länder ist es nicht auszuschließen, dass 
zugunsten der quantitativen Erledigungs­
zahlen die Qualität der Entscheidungen 
in den Hintergrund tritt. In Folge des­
sen manifestiert das System Pebb§y einen 
möglichen qualitativen Mangel in Form 
kürzerer Bearbeitungszeiten und damit 
auch einen rechnerisch geringeren Perso­
nalbedarf, obwohl der tatsächliche Bedarf 
höher ist.

Der Gefahr des Qualitätsverlustes der 
gerichtlichen Entscheidungen, die dem 
System Pebb§y innewohnt, kann nur auf 
politischer Ebene begegnet werden. In dem 

Geleitwort zu dem Endgutachten Pebb§y- 
Fach hat Prof. Dr. Ulrich Goll unter ande­
rem ausgeführt: 

„Die Justiz kann ihren Geschäftsanfall 
nicht selbst steuern; dieser ist allein von 
der Zahl der anhängigen Klagen, Anträge 
und Verfahren abhängig. Gleichzeitig steht 
die Erledigung ihrer Aufgaben nicht im 
Belieben der Gerichte und Staatsanwalt­
schaften, sondern wird von Verfassungs 
wegen vorgeschrieben. Der über Pebb§y 
ermittelte Personalbedarf gibt deshalb 
Auskunft darüber, was zur Erfüllung der 
verfassungsmäßigen Aufgaben der Justiz 
unabdingbar notwendig ist. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger Personal ist er­
forderlich, um die Vorgaben des Grund­
gesetzes dauerhaft sachgerecht erfüllen zu 
können.“

Dieser Aussage folgend ist ein personeller 
Deckungsgrad von 100 % verfassungs­
gemäß und ausreichend. Unter Berück­
sichtigung der oben dargestellten Über­
legungen zur Qualität der gerichtlichen 
Entscheidungen ist die getroffene Aussage 
dahingehend zu relativieren, dass nur ein 
personeller Deckungsgrad von mindestens 
100 % die verfassungsgemäßen Vorgaben 
erfüllen kann. Hiervon sind die Rechts­
pflegerinnen und Rechtspfleger in den 
einzelnen Bundesländern allerdings seit 
Jahren weit entfernt. 

Für künftige Personalbedarfsberechnungen 
enthält Tabelle 137 des Endgutachtens 
eine tendenzielle Aussage hinsichtlich 
des zu erwartenden Personalbedarfs. Für 
den Bereich der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger bei den Amtsgerichten wird 
ein geringerer Personalbedarf prognosti­
ziert. Diese Aussage ist aus dem Zusam­
menhang herausgelöst unverständlich und 
kann zu Fehlinterpretationen führen. Die 
aufgezeigte Tendenz betrifft ausschließlich 
die nacherhobenen Geschäfte und bezieht 
sich nur auf den bis dahin bestehenden 
Personalbedarf, nicht auf die tatsächlich 
vorhandene Personalausstattung. Im Wei­
teren liegt dieser Tendenz die Annahme 

zugrunde, dass sich die jeweiligen Bezugs­
größen in Zukunft nicht ändern. Bereits 
jetzt ist erkennbar, dass zum Beispiel die 
Zahl der eröffneten Insolvenzverfahren 
seit  Jahresbeginn sprunghaft gestiegen 
ist. Unter Einbeziehung aller möglichen 
Einflüsse wird der Personalbedarf bei den 
Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern in 
den nacherhobenen Bereichen bestenfalls 
stagnieren, aller Voraussicht nach aber an­
steigen.

Der Bund Deutscher Rechtspfleger fordert 
Sie hiermit auf, für eine verfassungsgemäße 
Personalausstattung im Bereich der Rechts­
pflegerinnen und Rechtspfleger Sorge zu 
tragen. Nur mit einer funktionsfähigen 
Justiz, an der die Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger als zweite Säule der dritten 
Gewalt einen sehr hohen Anteil haben, 
werden die unbestrittenen Vorteile des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland erhal­
ten bleiben.

Peter Damm� Manfred Georg

Pebb§y

Offener Brief des BDR an die Justizmnisterinnen und Justizminister, Justizseantorinnen und 

Justizsenatoren der Bundesländer zur Fortschreibung von Pebb§y
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JuS 8/2009 – S. 673 ff.:
Das neue Familienrecht – Prof. Dr. Marina 
Wellenhofer, Frankfurt a. M.

JuS 8/2009 – S. 692 ff.:
Die allgemeinen Regelungen des neuen 
FamFG – Vizepräsident des LG a. D. Prof. 
Dr. Walter Zimmermann

ZIP 32/2009 – S. 1497 ff.:
Die GmbH & Co. KG ist tot – es lebe die 
UG & Co. KG – Rechtsanwalt Dr. Volker 
Römermann, Hamburg, Lehrbeauftragter 
der Humboldt-Universität zu Berlin und 
Rechtsanwalt Dr. Malte Passarge, Ham­
burg

JurBüro 8/2009 – S. 393 ff.:
Die neuen §§15 a und 55 Abs. 5 RVG – 
Teil I, Aufsatz von Horst-Reiner Enders, 
Neuwied

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 39

Gesetz zur Änderung des Zugewinnaus­
gleichs- und Vormundschaftsrechts vom 
6. Juli 2009 (S. 1696 ff.)

Gesetz zur Reform des Kontopfändungs­
schutzes vom 7. Juli 2009 (S. 1704 ff.)

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 41

Gesetz zur Änderung der Bundesnotarord­
nung und anderer Gesetze vom 15.  Juli 
2009 (S. 1798 ff.) – Artikelgesetz mit Än­
derungen u. a. des Rechtspflegergesetzes 
(§§ 35, 36 RpflG) und der Grundbuch­
ordnung (§§ 1, 143 GBO)

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 43

Gesetz zur Änderung des Transsexuellen­
gesetzes (Transsexuellen-Änderungsgesetz 
– TSG-ÄndG) vom 17. Juli 2009 (S. 1978)

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 45

Vierte Verordnung zur Änderung der Kin­
desunterhalt-Formularverordnung vom 
17. Juli 2009 (S. 2134 ff)

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 48

Gesetz zur Reform der Sachaufklärung 
in der Zwangsvollstreckung vom 29. Juli 
2009 (S. 2258 ff.)

Gesetz zur Stärkung der Rechte von Ver­
letzten und Zeugen im Strafverfahren 
(2. Opferrechtsreformgesetz) vom 29. Juli 
2009 (S. 2280 ff.) – beinhaltet Ände­
rungen des RpflG und des RVG

Drittes Gesetz zur Änderung des Betreu­
ungsrechts vom 29. Juli 2009 ( S. 2286 ff.)

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 49

Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkre­
ditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 
Zahlungsdienstrichtlinie sowie zur Neu­
ordnung der Vorschriften über das Wi­
derrufs- und Rückgaberecht vom 29. Juli 
2009 (S. 2355 ff.)

Bundesgesetzblatt Teil I, 2009, Nr. 50

Gesetz zur Modernisierung von Verfah­
ren im anwaltlichen und notariellen Be­
rufsrecht, zur Errichtung einer Schlich­
tungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie 
zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 
30.  Juli 2009 (S. 2449 ff.) – beinhaltet 
Änderungen des GKG (siehe Art. 7), Än­
derungen des FGG-Reformgesetzes (siehe 
Art. 8) sowie eine Änderung der GBO und 
des BGB (siehe Art. 9 Absätze 4 und 7)

Gesetz über die Internetversteigerung in 
der Zwangsvollstreckung und zur Ände­
rung anderer Gesetze vom 30. Juli 2009 
(S. 2474 ff.) – beinhaltet u. a. Änderungen 
der ZPO, des BGB, des GVG sowie des 
RPflG

Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsricht­
linie vom 30. Juli 2009 (S. 2479 ff.) be­
inhaltet u. a. Änderungen des Aktienge­
setzes, des GmbHG, des HGB, der Han­
delsregisterverordnung und des GKG

Ab dem Jahr 2010 kann ein größerer 
Teil der Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung als Sonderausgaben 
steuerlich abgesetzt werden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob jemand privat oder 
gesetzlich versichert und Arbeitnehmer 
oder Selbstständiger ist. Des Weiteren 
haben privat Krankenversicherte die Mög­
lichkeit, entsprechende Beiträge für ihre 
mitversicherten Kinder steuerlich voll­
ständig absetzen zu können. 

Für die sog. sonstigen Vorsorgeaufwen­
dungen wird das bisherige Abzugsvolu­
men ab 2010 jeweils um 400 Euro auf 
1.900/2.800 Euro erhöht. Bisher konnten 
die entsprechenden Beiträge bei Arbeit­
nehmern bis 1.500 und bei Selbstständi- 
gen bis 2.400 Euro inklusive Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträgen angesetzt 
werden. Übersteigen die Beiträge zu einer 
Basiskranken- und Pflegeversicherung für 
sich genommen diese Höchstbeträge, 
sind diese in vollem Umfang abzuziehen. 
Weitere sonstige Beiträge können dann 
allerdings nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Alle Beiträge für die Kranken- und Pflege­
versicherung können abgesetzt werden, 
soweit damit eine Absicherung auf Basis 
der gesetzlichen Kranken- und sozialen 
Pflegeversicherung erreicht wird. Über die 
Pflichtleistungen der gesetzlichen Kranken­
versicherung hinausgehende Wahl- bzw. 
Zusatztarife werden nicht berücksichtigt. 
Weiterhin gültig bleibt die sogenannte 
Günstigerregelung, mit der vermieden 
soll, dass sich Steuerpflichtige mit der 
neuen Regelung schlechter stellen als vor 
dem 01.01.2005. Diese Prüfung wird 
vom zuständigen Finanzamt selbstständig 
vorgenommen.

Des Weiteren wird die Höchstgrenze für 
Einkünfte und Bezüge bei volljährigen 
Kindern unter Unterhaltsleistungen ab 
2010 an den Grundfreibetrag angepasst. 
Weiterhin wird die Frist auf den Antrag 
der Arbeitnehmersparzulage an die all-
gemeine Frist für die Antragsveranlagung 
angeglichen .

Gesetz zur verbesserten steuer

lichen Berücksichtigung von 

Vorsorgeaufwendungen (Bürger-

entlastungsgesetz) 

Nicht aufgenommen wurde die Initiative 
des Bundesrates, private Steuerberatungs-
kosten wieder als Sonderausgabenabzug 
zuzulassen und die Möglichkeit der verlän- 
gerten Wahl zwischen altem und neuem 
Erbschaftsteuerrecht bis Silvester 2009 vor- 
zunehmen. Ebenso wenig werden Riester- 
Verträge in die Förderung für vermögens­
wirksame Leistungen einbezogen.

Gesetze

Literatur
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NJW-Spezial 16/2009 – S. 523:
Zum Gegenstandswert der Terminsgebühr 
bei Erledigung der Hauptsache – OLG 
Koblenz, Beschl. v. 19.01.2009 – 14 W 
30/09

NJW-Spezial 16/2009 – S. 524 ff.:
Zum Entstehen einer Einigungsgebühr 
nach Nr. 1000 VV RVG bei Verzicht auf 
Versorgungsausgleich – OLG Dresden, 
Beschl. v. 10.02.2009 – 20 WF 80/09

MDR 15/2009 – S. 892:
Kosten des Rechtsanwalts für mehrere 
Versuche zur Herausgevollstreckung – KG, 
Beschl. v. 17.04.2009 – 1 W 418/08

NJW-RR 15/2009 – S. 1079 ff.:
Bei einer Klagerücknahme kommt auch 
eine teilweise Ermäßigung der gericht­
lichen Verfahrensgebühr nicht in Betracht, 
wenn zuvor ein nur einen kleinen Teil 
des Streitgegenstandes umfassendes Ver­
säumnisurteil ergangen ist – KG, Beschl. v. 
23.02.2009 – 1 W 499/07

JurBüro 8/2009 – S. 420 ff.:
Keine Anrechnung nach Vorbemerkung 
3 Absatz 4 VV RVG, bei Vorliegen einer 
Gebührenvereinbarung für eine vorge­
richtliche Tätigkeit wegen desselben 
Gegenstands wie im nachfolgenden 
Rechtsstreit – OLG Stuttgart, Beschl. v. 
21.04.2009 – 8 Wf 32/09

JurBüro 8/2009 – S. 425 ff.:
Da die Terminsgebühr mit dem Aufruf der 
Sache entsteht, ist der Streitwert zu diesem 
Zeitpunkt maßgeblich. Auf die spätere 
eingeschränkte Antragstellung aufgrund 
einer Erledigung der Hauptsache kommt 
es nicht an – OLG Koblenz, Beschl. v. 
19.01.2009 – 14 W 30/09

JURBüro 9/2009 – S. 449 ff.:
Die neuen §§ 15a und 55 Abs. 5 RVG – 
Teil II – Aufsatz von Horst-Reiner Enders, 
Bürovor-steher, Neuwied

JURBüro 9/2009 – S. 456 ff.:
Die Neuregelung der Gerichtskosten in 
Familiensachen nach dem FamGKG und 
die Auswirkungen auf das GKG ab dem 
1.9.2009 – Aufsatz von Dr. Dieter Meyer, 
Richter am LG a. D. Flensburg

JURBüro 9/2009 – S. 481:
Erscheint der Prozessbevollmächtigte zum 
Gerichtstermin erst nach Schluss der 
mündlichen Verhandlung während der 

MDR 14/2009 – S. 835 ff.:
Kosten einer Mediation für den PKH-
Anwalt – KG, Beschl. v. 31.03.2009 – 
1 W 176/07

MDR 14/2009 – S. 835 ff.:
Zur Entstehung einer Terminsgebühr nach 
Vorbemerkung 3 Abs. 3 zu Teil 3 des 
RGV-VV i. V. m. Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 
RG-VV – OLG Brandenburg, Beschl. v. 
29.10.2008 – 9 WF 173/08

NJW-RR 14//2009 – S. 1005:
Zur Vorsteuerabzugsberechtigung im Kos­
tenfestsetzungsverfahren – OLG München, 
Beschl. v. 5.6.2009 – 11 W 149/08

JuRBüro 7/2009 – S. 363:
Keine Verbindlichkeit einer zu niedrig 
berechneten Geschäftsgebühr im Kosten- 
festsetzungsverfahren gegen den Prozess­
gegner – OLG Koblenz, Beschl. v. 21.04. 
2009 – 14 W 239/09

JuRBüro 7/2009 – S. 364:
Keine Ermäßigung der Terminsgebühr 
nach Nr. 3105 VV RVG, wenn das Gericht 
im Verfahren nach § 495 a ZPO ohne 
mündliche Verhandlung anstelle eines 
möglichen Versäumnisurteils ein streitiges 
Endurteil erlassen hat – OLG Düsseldorf, 
Beschl. v. 19.3.2009 – I-10 W 22/09

NJW-Spezial 16/2009 – S. 523:
Sich selbst im Wege der PKH beigeordneter 
Rechtsanwalt erhält gesetzliche Vergütung 
nach den §§ 45 Absatz 1, 49 RVG – KG, 
Beschl. v. 16.06.2009 – 1 W 492/07

FGPrax 3/2009 – S. 100 ff.
Zu den Anforderungen an die hinrei­
chende Bestimmtheit einer Dienstbarkeit 
(BGB §§ 1018, 1090) – OLG Branden­
burg, Beschl. v. 4.2.2009 – 5 Wx 9/08

FGPrax 3/2009 – S. 101 ff.
Zu den Voraussetzungen für die Eintra­
gung eines Klarstellungsvermerks (GBO 
§§ 19,29) – OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
17.12.2008 – I-3- Wx 211/08

FGPrax 3/2009 – S. 103 ff.
Keine rangwahrende Zwischenverfügung 
bei Fehlen einer Zwangsvollstreckungsvo­
raussetzung (hier: Zustellung des Titels) im 
Verfahren auf Eintragung einer Zwangs­
hypothek (GBO § 18, ZPO § 867) – OLG 
München, Beschl. V. 29.01.2009 – 34 Wx 
116/08

NJW-Spezial 15/2009 – S. 466
Zum Nachweis der Vertretungsmacht der 
GbR bei Grundbucheintragung – LG Tü­
bingen, Beschl. v. 15.05.2009 – 5T 99/09 
= Beck RS 2009, 12889

NJW-RR 14/2009 – S. 950 ff.:
Zu den Anforderungen an die Bestimmtheit 
einer im Grundbuch einzutragenden Be­
dingung; hier Vormerkung für Rücküber­
tragungsanspruch bei drohender Zwangs- 
vollstreckung – OLG München, Beschl. v. 
12.03.2009 – 34 Wx 9/09

DNotZ 2009 – S. 546 ff.:
Zum Nachweis eines Bedingungseintritts 
in der Form des § 29 GBO - KG, Beschl. 
v. 21.10.2008 – 1 W 246/08 und 1 W 
247/08

DNotZ 2009 – S. 114:
Ein als Grunddienstbarkeit eingetragenes 
Wegerecht erlischt nicht bereits deshalb, 
weil das herrschende Grundstück aus bau­

JurBüro 8/2009 – S. 400 ff.:
Anwaltsgebühren in Familiensachen nach 
dem neuen FGG-Reformgesetz, Aufsatz 
von Horst-Reiner Enders, Neuwied

FGPrax 4/2009 – S. 144 ff.:
Die Ungereimtheiten der FGG-Reform 
– eine kristische Bestandsaufnahme aus 
registerrechtlicher Sicht, Aufsatz von Dr. 
Claudio Nedden-Boeger, ROLG Hamm

Jus9/2009 – S. 817 ff.:
Das Erbscheinverfahren im FamFG, Auf­
satz von Vizepräsident des LG a. D. Prof. 
Dr. Walter Zimmermann, Passau

Urteilsverkündung, erwächst ihm dadurch 
nicht die Terminsgebühr – OLG München, 
Beschl. v. 17.06.2009 – 11 WF 1065/08

NJW 40/2009 – S. 2913 ff.:
§ 15 a RVG – Aufsatz von Richter am OLG 
i. R. Steffen Müller-Rabe, München

Kosten

Grundbuch
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FGPrax 3/2009 – S. 123 ff.
Zu den Voraussetzungen für eine Ausset­
zung des Eintragungsverfahrens (hier: be­
treffend die Eintragung des Wechsels des 
Vorstands einer AG) bis über ein streitiges 
Rechtsverhältnis entschieden ist – OLG 
Düsseldorf, Beschl. v. 27.01.2009 – I-3-
Wx 271/08

FGPrax 3/2009 – S. 124 ff.
Fehlender Nachweis der Arbeitnehmer­
beteiligung als Eintragungshindernis bei 
Eintragung einer SE (auch bei Gründung 
einer Tochter-SE als „Vorratsgesellschaft“) 
– OLG Düsseldorf, Beschl. v. 30.03.2009 
– I – 3 Ex 248/08

FGPrax 3/2009 – S. 127 ff.
(1) Gegen die Zurückweisung der Anmel­
dung eines neuen Geschäftsführers ist auch 
der anmeldende Geschäftsführer im eige­
nen Namen beschwerdeberechtigt.

(2) Bei begründeten Bedenken kann das 
Registergericht die Prüfung der Anmel­
dung eines neuen Geschäftsführers darauf 
erstrecken, ob der Beschluss über die Be­
stellung eines neuen Geschäftsführers von 
den Gesellschaftern der GmbH gefasst 
worden ist – OLG München, Beschl. v. 
30.03.2009 – 31 Ex 21/09

NJW-Spezial 14/2009 – S. 448 ff.
Zur Frage der Mitwirkung des Notars bei 
Einreichung der Gesellschafterliste im Falle 
von Veränderungen in den Personen der 
Gesellschafter einer GmbH – OLG Mün­
chen, Beschl. v. 27.05.2009 – 31 Wx 38/09

MDR 14/2009 – S. 815 ff.:
Bei der vereinfachten Gründung einer 
GmbH nach dem Musterprotokoll ist nur 
der Gründungsgeschäftsführer von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
Für später eintretende Geschäftsführer gilt 
die allgemeine Vertretungsregelung des 
§ 35 GmbHG – OLG Stuttgart, Beschl. v. 
28.04.2009 – 8 W 116/09

NJW-RR 14/2009 – S. 971 ff.:
Zu den Anforderungen an die Versiche­
rung des Liquidators nach § 67 Absatz 3 
GmbHG bei der Anmeldung der Liqui­
dation zur Eintragung im Handelsregister 
– OLG München, Beschl. v. 27.04.2009 
– 31 Wx 42/09

ZIP 33/2009 – S. 1583 ff.:
Der Insolvenzverwalter ist nach Beendi­
gung eines Markenlizenzvertrages der in­
solventen GmbH berechtigt, die als Folge 
notwendige Namensänderung zu beschlie­
ßen und die Eintragung einer Ersatzfirma 
auch ohne vorherige Änderung des Gesell­
schaftsvertrages ins Handelsregister zu be­
antragen – LG Essen, Beschl. v. 4.5.2009 
– 44 T 3/09

MittBayNot 5/2009 – S. 387 ff.:
Sind in der Versicherung eines Geschäfts­
führers oder Liquidators die gesetzlichen 
Bestellungshindernisse im Einzelnen voll­
ständig aufgeführt und verneint, ist es 
nicht  erforderlich, zusätzlich noch jedes 
Hindernis einzeln zu verneinen – OLG 
München, Beschl. v. 20.04.2009 – 31 Wx 
34/09

MittBayNot 5/2009 – S. 390 ff. / FGPrax 
4/2009 – S. 182 ff.:
Zur Anmeldung einer nach Musterproto­
koll gegründeten Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt) zum Handelsregister 
– OLG Stuttgart, Beschl. v. 28.04.2009 – 
8 W 116/09

FGPrax 4/2009 – S. 177:
Wirksamkeit einer Registereintragung bei 
Verstoß gegen die Wartepflicht nach § 47 
Absatz 1 ZPO – KG, Beschl. v. 17.03.2009 
– 1 W 623/07

FGPrax 4/2009 – S. 178 ff.:
Zur Eintragung eines Nicht EU-Auslän­
ders als Geschäftsführer – OLG Düssel­
dorf, Beschl. v. 16.04.2009 – I-3 EX 
85/09

FGPrax 4/2009 – S. 181 ff.:
Beschwerde gegen die Beanstandung der 
Gesellschafterliste – OLG München, Be­
schl. v. 27.05.2009 – 31 Wx 38/09

NJW-RR 16/2009 – S. 1122 ff.:
Beschwerdebefugnis bei Zurückweisung 
der Anmeldung eines neuen Geschäfts­
führers – OLG München, Beschl. v. 
30.03.3009 – 31 Wx 21/09

NJW-RR 11/2009 – S. 738 ff.
Kein Nachweis der Auflassung durch 
notarielle beglaubigte Urkunde – OLG 
München, Beschl. v. 26.11.2009 – 34 Wx 
88/08 

rechtlichen oder bauplanerischen Gründen 
nicht mehr in der bisherigen Weise genutzt 
werden darf, BGH, Urt. v. 1.07.2008 – 
V ZR 171/07

NJW-RR 7/2009 – S. 446 ff.:
Kein Beschwerderecht des Grundsstück­
seigentümers gegen Berichtigung der Be­
zeichnung der Firma einer Handelsgesell­
schaft, die als Gläubigerin einer Zwangshy­
pothek eingetragen ist, infolge einer Titel­
berichtigung. Für die Bezeichnung der Fa. 
im Grundbuch ist deren registerrechtliche 
Zulässigkeit bedeutungslos – OLG Mün­
chen, Beschl. v. 7.10.2008 – 34 Wx 63/08

DNotZ 2009, 292 ff.:
Der Nachweis der formgerechten Auf­
lassung kann dem Grundbuchamt gegen­
über regelmäßig nicht durch eine öffentlich 
beglaubigte Urkunde geführt werden. Dies 
gilt selbst dann, wenn die Unterschriften, 
auf die sich der Beglaubigungsvermerk 
bezieht, mit identischen Angaben zum 
Ort, zum Datum und zur Uhrzeit versehen 
werden – OLG München, Beschl. v. 
26.11.2008 – 34 Wx 088/08

MittBayNot 3/2009 – S. 177 ff.:
Aufsatz von Notar Ruhwinkel, Deggendorf: 
Die GbR im Grundbuch – was nun? Aus­
wirkungen der Entscheidung des BGH 
vom 4.12.2008 auf die notarielle Praxis

MittBayNot 3/2009 – S. 222 ff.:
Über zulassungsfreie Grundbuchbe-
schwerden entscheidet bei den Land-
gerichten eine Zivilkammer in der Be­
setzung mit drei Richtern einschließlich 
des Vorsitzenden – OLG München, Beschl. 
v. 4.2.2009 – 34 Wx 114/08

NJW-RR 9/2009 – S. 597 ff.:
Zulässige Löschung gegenstandsloser 
Amtswidersprüche bei Übertragung des 
Grundbuchblattes – OLG München, Be­
schl. v. 2.07.2008 – 34 Wx 16/08

NJW-RR 10/2009 – S. 660 ff.:
Aufgebot einer Briefhypothek; hier: 
unbekannter Gläubiger eines Briefgrund­
pfandrechts – BGH, Beschl. v. 29.01.2009 
– V ZB 140/08

NJW-RR 10/2009 – S.665 ff.:
Zur Eintragung einer Grundschuld auf 
Antrag eines hierzu bevollmächtigten 
Käufers nach der Neufassung der §§ 79 
ZPO, § 13 FGG – LG Münster, Beschl. v. 
5.12.2008 – 5 T 798/08
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FGPrax 3/2009 – S. 119 ff.
Zur Form der Anfechtung der Anfech­
tungserklärung der Erbschaftsannahme – 
OLG Hamm, Beschl. v. 29.01.2009 – 15 
Wx 213/08

NJW-RR 13/2009 – S. 878 ff.
Zur Frage der Testamentsauslegung, wenn 
der Erblasser ausdrücklich keine Ersatz­
erbenbestimmung vorgenommen hat – 
OLG München, Beschl. v. 4.3.2009 – 31 
Wx 73/08

FGPrax 3/2009 – S. 1008 ff.
Zu den Anforderungen an die Prüfung 
der Geeignetheit eines Betreuers (BGB 
§ 1897) – KG, Beschl. v. 27.01.09 – 1 W 
95/08

FGPrax 3/2009 – S. 112 ff.
Beauftragt ein Berufsbetreuer einen 
Rechtsanwalt, so sind dessen Honorar­
forderungen keine Aufwendungen des 
Berufsbetreuers, die dieser – bei einem 
vermögenslosen Betreuten – von der 
Staatskasse ersetzt verlangen kann. Schuld­
ner des Honorars ist der Betreute selbst 
(BGB §  1835) – OLG Köln, Beschl. V. 
17.12.2008 – 16 Wx 19/08

FGPrax 4/2009 – S. 160 ff.:
Zur Festsetzung der Betreuervergütung 
gegen die Staatskasse bei nachträglicher 
Feststellung der Vermögenslosigkeit des 
Betreuten – OLG Frankfurt, Beschl. v. 
13.05.2009 – 20 W 477/08

FGPrax 4/2009 – S. 161 ff.:
Zur Nachforderung einer Betreuervergü­
tung nach Ablauf der Ausschlussfrist – 
OLG Hamm, Beschl. v. 22.01.2009 – I-15 
WX 269/08

FGPrax 4/2009 – S. 167 ff.:
Zur Frage wann ein als berufsmäßiger 
Betreuer bestellter Rechtsanwalt Aufwen­
dungsersatz für die Vertretung bei einem 
Grundstücksverkauf  erhalten kann – OLG 
München, Beschl. v. 22.04.2009 – 33 Wx 
85/09

NJW 30/2009 – S. 2217 ff.
Zu den Voraussetzungen einer ordnungs­
gemäßen Forderungsanmeldung im Insol­
venzverfahren bei Sammelanmeldung – 
BGH, Urt. v. 22.01.2009 – IX ZR 3/08

ZinsO 29/09 – S. 1330 ff.:
Rechtsprechungsübersicht zum Insolvenz­
planverfahren im Jahr 2008 und 1. Halb­
jahr 2009

ZIP 29/2009 – S. 1384 ff.:
Zum Verbot der Schlechterstellung eines 
einzelnen Gläubigers durch den Insolvenz­
plan, §§ 220, 250, 251, 290 InsO – BGH, 
Beschl. v. 19.05.2009 – IX ZB 236/07

NJW-RR – S. 984 ff.:
Keine Versagung der Restschuldbefreiung 
wegen Verschwendung bei Befriedigung 
einzelner Gläubiger durch den Schuldner 
nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit – 
BGH, Beschl. v. 5.3.2009 – IX ZB 141/08

ZIP 32/2009 – S. 1528 ff.:
Zur Schätzung der Absonderungsrechte 
und Forderungen durch das Insolvenz­
gericht im Rahmen eines Gläubigerantrags 
auf Einberufung der Gläubigerversamm­
lung – BGH, Beschl. v. 16.07.2009 – IX 
ZB 213/07

ZIP 34/09 – S. 1630 ff.:
Kein Abschlag auf die Vergütung des Insol­
venzverwalters wegen vorheriger Tätigkeit 
als Sachverständiger – BGH, Beschl. v. 
18.06.2009 – IX ZB 97/08

ZIP 34/09 – S. 1638 ff.:
Keine Erstreckung des Vollstreckungsver­
bots auf das Vermögen eines Gesellschaf­
ters in der Insolvenz der GbR oder OHG 
– LG Saarbrücken, Beschl. v. 22.04.2009 
– 2 Qs 8/09

NJW-RR 13/2009 – S. 890 ff.
Konsequenzen einer unterbliebenen Rechts- 
mittelbelehrung in der Grundstücks­
zwangsversteigerung (Beginn der Rechts­
mittelfrist, Wiedereinsetzung) – BGH, Be­
schl. v. 26.03.2009 – V ZB 174/08

NJW-RR 13/2009 – S. 934 ff.
Bestätigung eines Kostenfestsetzungsbe­
schlusses als Europäischer Vollstreckungs­
titel – OLG Stuttgart, Beschl. v. 3.06.2008 
– 8 W 223/08

NJW-Spezial 14/2009 – S. 454 ff.
Zur Frage der Erhöhung des pfandfreien 
Betrages des Arbeitseinkommens bei Nicht- 
übernahme von Behandlungskosten durch 
die gesetzliche Krankenkasse – BGH, Be­
schl. v. 23.04.2009 – IX ZB 35/08

MDR 14/2009 – S. 827 ff.:
Zu den Voraussetzungen der Erteilung 
einer weiteren vollstreckbaren Ausferti­
gung nach § 733 ZPO – OLG Celle, Be­
schl. v. 24.11.2008 – 4 W 149/08

MDR 14/2009 – S. 829 ff.:
Für die gem. §§ 869, 793 ZPO befristeten 
Rechtsmittel im Zwangsversteigerungs­
verfahren ergibt sich unmittelbar aus der 
Verfassung das Erfordernis der Rechts­
mittelbelehrung. Unterbleibt diese, steht 
dies weder der Wirksamkeit der gericht­
lichen Entscheidung noch dem Beginn 
des Laufs der Rechtsmittelfrist entgegen. 
Ist der Belehrungsmangel für die Versäu­
mung der Rechtsmittelfrist ursächlich, ist 
bei der Prüfung der Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand fehlendes Verschulden 
des Rechtsmittelführers unwiderleglich zu 
vermuten – BGH, Beschl. v. 26.03.2009 – 
V ZB 174/08

NJW 31/2009 – S. 2313 ff. / MDR 
16/2009 – S. 951 ff.:
Kosten für medizinische Behandlungsme­
thoden, die von der gesetzlichen Kranken­
kasse nicht übernommen werden, recht­
fertigen in der Regel auch keine Erhöhung 
des unpfändbaren Teils des Arbeitseinkom­
mens (ZPO § 850 f. ZPO) – BGH, Beschl. 
v. 23.04.2009 – IX ZB 35/08

NJW 31/2009 – S. 2324 ff.:
Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 
bei Pfändung des Arbeitseinkommens 
erfasst auch Schadensersatzansprüche des 

Erbrecht Insolvenzrecht Zwangsvollstreckung

Vormundschaft, Betreuung, 
Pflegschaft
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MDR 15/2009 – S. 882 ff. / FamRZ 
15/2009 – S. 1317:
Zur Wirksamkeit einer unvollständigen 
Berufungsschrift (Fehlen letzter Seite und 
Unterschrift) – BGH, Beschl. v. 7.5.2009 
– VII – ZB 85/08

MDR 15/2009 – S. 885 ff.:
Keine Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand bei zu spät gefundener Entscheidung 
– BGH, Beschl. v. 2.4.2009 – IX ZA 6/09

MDR 16/2009 – S. 945 ff.:
Die Versagung von Beratungshilfe verletzt 
den Antragsteller in seinem Anspruch auf 
Rechtswahrnehmungsgleichheit, wenn er 
darauf verwiesen wird, den Rat derjenigen 
Behörde in Anspruch zu nehmen, deren 
Entscheidung er angreifen will – BVerfG, 
Beschl. v. 11.05.2009 – BvR 1517/08

MDR 18/2009 – S. 1063 ff.:
Ein per Fax eingereichter Antrag auf Erlass 
des Vollstreckungsbescheids wahrt die Frist 
des § 701 Satz 1 ZPO – KG, Beschl. v. 
25.06.2009 – 8 W 56/09

– BGH, Beschl. v. 14.05.2009 – V ZB 
176/08

MDR 15/2009 – S. 891 ff.:
Pfändungsschutz für Arbeitseinkommen 
kann nicht dadurch umgangen werden, in 
dem dem Arbeitgeber die Befugnis einge­
räumt wird, den Arbeitnehmer ohne Rück­
sicht auf Pfändungsfreigrenzen an der Rei­
nigung und Pflege der Berufskleidung zu 
beteiligen – BAG, Urt. v. 17.02.2009 – 9 
AZR 676/07

FamRZ 15/2009 – S. 1317 ff. / NJW-RR 
15/2009 – S. 1026 ff.:
Kein Einzelausgebot der Miteigentums­
anteile bei der Grundstückszwangsverstei­
gerung zum Zweck der Aufhebung der 
Gemeinschaft – BGH, Beschl. v. 7.5.2009 
– V ZB 12/09

ZIP 32/2009 – S. 1515 ff.:
Zur Wirksamkeit einer formularmäßigen 
Unterwerfung unter die sofortige Zwangs­
vollstreckung bei Abtretung von Grund­
schuld und Darlehensforderung – OLG 
Celle, Urt. v. 27.05.2009 – 3 U 292/08

EWiR 15/2009 – S. 483 ff.:
Die gerichtlichen Kosten eines Zwangs­
versteigerungsverfahrens für einen im 
Insolvenzverfahren Absonderungsberech­
tigten können nicht als Masseverbind­
lichkeiten der Insolvenzmasse auferlegt 
werden. Sie sind zu den Kosten der abge­
sonderten Befriedigung zu rechnen – OLG 
Zweibrücken, Beschl. v. 26.03.2009 – 3 W 
150/08

MDR 16/2009 – S. 950:
Über den Beitritt einer Wohnungseigen­
tümergemeinschaft in der Rangklasse des 
§ 10 Absatz 1 Nr. 2 ZVG darf erst ent­
schieden werden, wenn entweder der Ein­
heitswertbescheid nach § 54 Absatz 1 Satz 
4 GKG erfolgreich angefordert oder der 
Verkehrswert nach § 74 a V Satz 1 ZVG 
festgesetzt ist – BGH, Beschl. v. 7.5.2009 
– V ZB 142/008

NJW-RR 17/2009 – S. 1168 ff.:
Bei der Zwangsverwaltung von vermie­
teten Grundstücken steht dem Zwangsver­
walter für denselben Abrechnungszeitraum 
entweder die Regelvergütung nach § 18 
ZwVwV oder die Zeitaufwandvergütung 
nach §  19 ZwVwV zu; die Festsetung 
sowohl der einen als auch der anderen Ver­
gütung ist ausgeschlossen – BGH, Beschl. 
v. 4.6.2009 – V ZB 2/09

MDR 17/2009 – S. 1071 ff.:
Bei der Grundstückszwangsversteigerung 
zum Zweck der Aufhebung der Gemein­
schaft ist das Einzelausgebot der Miteigen­
tumsanteile unzulässig – BGH, Beschl. v. 
7.5.2009 – V ZB 12/09

JURBüro 9/2009 – S. 495 ff.:
Die Ernennung eines Testamentsvollstre­
ckers schließt die Anordnung der Verstei­
gerung eines Grundstücks zum Zwecke 
der Aufhebung der Gemeinschaft an einem 
der Testamentsvollstreckung unterliegen­
den Grundstück auch gegenüber einem 
Gläubiger eines Miterben aus, der dessen 
Anteil an dem Nachlass gepfändet hat  – 
BGH, Beschl. v. 14.05.2009 – V ZB 176/08

JURBüro 9/2009 – S. 497:
Wohnungseigentümergemeinschaft kann 
eigenem Zwangsversteigerungsverfahren, 
das in Rangklasse 5 betrieben wird, in der 
2. Rangklasse beitreten. Der Beitritt setzt 
voraus, dass die zu vollstreckende Forde­
rung eine Mindesthöhe von 3 % des Ein­
heitswertes des Versteigerungsobjekt über­
schreitet. Das Überschreiten dieser Min­
desthöhe ist durch Vorlage einer Urkunde 
über den Einheitswert nachzuweisen – 
BGH, Beschl. v. 14.5.2009 – V ZB 178/08

Arbeitsnehmers gegen seinen Arbeitge­
ber für verfallene Vergütungsansprüche – 
BAG, Urt. v. 6.5.2009 – 10 AZR 834/08

NJW-Spezial 15/2009 – S. 485
Aufsatz von Dr. Martin Ahrens, Göttingen 
zum notwendigen Unterhalt eines Vollstre­
ckungsschuldners (§§ 850d, 850 f ZPO)

NJW-RR 14//2009 – S. 950
Zur Duldungspflicht der Zwangsvollstre­
ckung eines neuen Grundstückseigen­
tümers in sein Grundstück wegen rück­
ständiger Grundsteuern – OVG Bautzen, 
Beschl. v. 8.1.2009 – 5 A 168/08

NJW-RR 14//2009 – S. 997 ff. / JuRBüro 
7/2009 – S. 377 ff.:
Zur Pfändung eines Pflichtteilsanspruchs 
als aufschiebend bedingter Anspruch – An­
trags-  und Beschlussinhalt – BGH, Beschl. 
v. 26.02.2009 VII ZB 3008

JuRBüro 7/2009 – S. 341 ff.:
Keine Räumungsvollstreckung, wenn 
Dritter im Besitz der Mietsache ist? – Eine 
kritische Besprechung der Entscheidung 
des BGH vom 14.08.2008 – I ZB 39/08 
von RA Dr. Thomas Wedel

JuRBüro 7/2009 – S. 381 ff.:
Zum Umfang der Pfändung einer Kapi­
tallebensversicherung und zum Recht auf 
abgesonderte Befriedigung des Pfändungs­
gläubigers im nach der Pfändung eröff­
neten Insolvenzverfahren – OLG Celle, 
Urt. v. 2.4.2009 – 8 U 206/08

JuRBüro 7/2009 – S. 383 ff. / MDR 
15/2009 – S. 890:
Hat sich ein Schuldner in einer notariel­
len Urkunde der sofortigen Zwangsvoll­
streckung unterworfen, kann er sich im 
Klauselerteilungsverfahren nicht darauf 
berufen, die Unterwerfungserklärung sei 
wegen Verstoßes gegen § 307 Absatz 1 BGB 
unwirksam – BGH, Beschl. v. 16.04.2009 
– VII ZB 62/08

NJW 33/2009 – S. 2458 ff. / FamRZ 
15/2009 – S. 1321 ff. / MDR 16/2009 – 
S. 949 ff.:
Die Ernennung eines Testamentsvollstre­
ckers schließt die Anordnung der Verstei­
gerung eines Grundstücks zum Zwecke der 
Aufhebung der Gemeinschaft an einem 
der Testamentsvollstreckung unterliegen­
den Grundstück auch gegenüber einem 
Gläubiger eines Miterben aus, der dessen 
Anteil an dem Nachlass gepfändet hat 

Verfahrensrecht
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MasterCard Gold – exklusiv und 

kostenfrei für BDR-Mitglieder

Alle Mitglieder des BDR Verbands können 
mit der neuen Verbandskreditkarte ab 
sofort weltweit bargeldlos und ohne Ge­
bühren bezahlen. Neben dem Wegfall der 
vielfach üblichen Auslandszuschläge, gibt 
es zahlreiche weitere Nutzungsvorteile: 

•  Keine Jahresgebühr (dauerhaft)
•  Keine Auslandseinsatzgebühr (weltweit)
•  Keine Gebühr für Bargeldabhebungen 
(Es wird eine Zinsberechnung 1,94 % p. M. 
– Bezugsdatum – Rechnungsausgleich – 
für die bezogene Bargeldsumme aber ohne 
Auslandseinsatzgebühr vorgenommen)
•  Keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-
PIN und Kartensperrung
•  Kostenfreie Partnerkarten zu denselben 
Konditionen wie die Verbandskarte
•  Bestehende Kontoverbindung (nur 
Privatkonto, kein Geschäftskonto) kann 
genutzt werden. Es muss kein Konto beim 
Herausgeber der Karte eröffnet werden. 
•  Haftung bei Verlust oder Diebstahl 
höchstens 50 € – Ausnahme grobe Fahr-
lässigkeit
•  Es kann kein Lastschriftverfahren ange- 
boten werden, da dies grenzüberschrei
tend in Europa nicht möglich ist und 
der Anbieter eine Luxemburger Bank 
ist. Inlandsüberweisungen erfolgen auf 
das Konto der Landesbank Baden – 
Württemberg, BLZ 600 501 01, Konto  
7401555906, Verwendungszweck = Ihre 
Kreditkartennummer
•  Jederzeit kündbar (kostenlos)
•  Kostenlose Reiseversicherung, Reise-
krankenversicherung – und Rücktrans-
port, Unfallversicherung  Reiserücktritts-
kostenversicherung, Verspätungen, für mit 
der Karte bezahlte Reisen 
•  Bis zu 20 % Rabatt auf Sixt Rent a Car 
und Alamo
•  Rabatte bei Neuwagenkauf für zahl-
reiche Marken 
•  Rabatte für Buchung von Reisen über 
ein Partner-Reisebüro
•  Rabatte für Campmobile
•  Zugang zu 25 Millionen Akzeptanz-
stellen & 1 Million Bankautomaten/
Schaltern weltweit
•  Persönliche, fachkundige Telefon- und 
Email- Betreuung aller Mitglieder in 

allen Fragen rund um die Verbandskarte 
sowie die angebotenen Rabatte beim 
Kooperationspartner.
•  Gebührenfreier Kundenservice 24 h / 
Tag, 7 Tage / Woche
 
Und so funktioniert es:
Das Antragsformular und weitere Infor­
mationen sind auf der Verbands-Webseite 
unter http://www.bdr-online.de abrufbar. 
Auf der Seite werden die Vorteile und 
Möglichkeiten der Kreditkarte erläutert 
und die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zum Abruf bereitgestellt. Dort finden Sie 
auch Antworten auf häufig gestellte Fragen 
(FAQ) zur gesamten Abwicklung und 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Die Karte kann über die, auf der BDR 
Webseite hinterlegten Links wie auch als 
Unterlage beim Kooperationspartner John 
Kames john.kames@t-online.de beantragt 
werden. Partnerkarten können mit den 
gleichen Links beantragt werden, dabei 
wird das Feld „Mitgliedsnummer“ leer 
gelassen.

Die monatliche Rechnung wird an die im 
Kartenantrag genannte E-Mail-Adresse 
oder Postanschrift geschickt. Der Absender 
der Kreditkartenrechnung ist rechnung@
gebuehrenfrei.com. Ein Postversand der 
Rechnung ist möglich, wenn das Feld 
Emailanschrift leer gelassen wird. Nach 
Beantragung über die Links der BDR-
Webseite erhalten die Mitglieder die Ver- 
bands-Mastercard Gold kostenlos zuge­
sandt und können diese für Zahlungen 
einsetzen. Für die Nutzung von Geldauto­
maten und automatisierten Kassen stellt 
die Bank eine persönliche Geheimzahl 
(PIN) zur Verfügung. 

Einmal im Monat erhalten die Karten­
inhaber eine Rechnung per E-Mail (Post) 
zugesandt, die bis zum 20. des Monats 
geprüft werden kann. Der Absender der 
Kreditkartenrechnung ist rechnung@
gebuehrenfrei.com. Danach kann man sich 
entscheiden, ob der vollständige Rech­
nungsbetrag auf das Konto der Advanzia 
Bank bei der Landesbank Baden – 
Württemberg überweisen wird oder ob 

man Teilzahlungen leisten will. Damit steht 
ein kostenfreies Zahlungsziel von bis zu 
sieben Wochen zur Verfügung. 

Als persönlicher Ansprechpartner steht 
bei allen Fragen zur Kreditkarte und zu 
den Zusatzleistungen Herr John Kames 
unter Tel. 06081 / 687286, E-Mail: 
john.kames@t-online.de zur Verfügung. 
Für weitere Fragen zum Kartenkonto, 
Verfügungsrahmen, Rechnungen wurde 
ein gebührenfreier Kundenservice der 
Advanzia Bank eingerichtet unter Tel. 
0800 / 8801120. 

Verfügungsrahmen:
Den monatlichen Verfügungsrahmen legt 
die Advanzia Bank anhand der Angaben die 
der Kartenantragsteller im Kartenantrag 
macht, individuell fest. Anfänglich wird 
der Verfügungsrahmen meist niedrig sein, 
da der Kartenantragsteller kein Konto bei 
der Bank hat und die Bank daher keinen 
tieferen Einblick in seine Vermögensver- 
hältnisse besitzt. Dieser anfängliche Verfü­
gungsrahmen wird recht schnell erhöht, 
wenn der Karteninhaber seine Karte bereits 
kurz nach Erhalt mehrmals einsetzt und 
die nachfolgende Rechnung ausgleicht. 

Es ist empfehlenswert, eine Gehaltsabrech- 
nung direkt bei der Kartenbeantragung 
beizufügen. Eine dauerhafte Anhebung 
des Verfügungsrahmens kann der Karten­
inhaber auch nach Rücksprache mit der 
Bank erreichen. Die Bank wird dann einige 
Unterlagen vom Karteninhaber anfordern 
(z. B. Gehaltsnachweis, Bankbestätigung). 
Der Verfügungsrahmen gilt immer vom 
Anfang des Monats bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Rechnungsbetrag überwiesen 
wird. Erst bei Eingang der Zahlung 
wird der Verfügungsrahmen wieder voll 
freigeschaltet.

Wichtige Bank-Links 
a. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
www.advanzia.com/agb/
b. Allgemeine Versicherungsbedingungen	
www.advanzia.com/avb
c. Fragen und Antworten zur Kreditkarte	
www.advanzia.com/faq
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